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Seite 156. Jugendfürsorge. Heft 3 u. 4.

hängendes Ereignis arbeitsunfähig geworden sind, wofern nur die Kinder vor
jenem Ereignis, welches die Arbeitsunfähigkeit des in Frage kommenden Eltern-
teiles bewirkt hat, gezeugt wurden und von ihm anerkannt sind.

Die in Art. 44 angekündigte Durchführungsverordnung wird die näheren
Bestimmungen treffen.

Art. 43. Durch dieses Gesetz werden alle jene statutarischen Bestimmungen
öffentlicher Wohltätigkeitseinrichtungen, welche mit der Anwendung dieses Ge¬
setzes in Widerspruch stehen, aufgehoben.

Art. 44. Die königliche Regierung ist bei Hinausgabe der Durchfüh¬
rungsverordnung für dieses Gesetz nach Anhörung des Staatsrates zur
Festsetzung folgender Punkte berechtigt:

Aller jener Fälle, in welchen denjenigen Unterstützung gewährt werden
kann, welche die Person, die ihnen die wichtigste und notwendigste Stütze war,
infolge der kriegerischen Ereignisse verloren haben;

der Geschäftsordnungen für das Nationalkomitee, die Provinzkomitees und
die Gemeindeaufsichtskommissionen, sowie der für die Einbringung der Rekurse
geltenden Bestimmungen;

der Vorschriften für den Jnspektionsdienst;
der Vorschriften für die Einhebung der im Art. 33 bezeichneten Rein¬

erträgnisse;
der für die Matrikenbeamten, die Vormünder und die übrigen im Art. 252

des bürgerlichen Gesetzbuches angeführten Personen bestehenden Verbindlichkeit,
das Vorhandensein von Kriegswaisen zur Anzeige zu bringen und über deren
Erziehung zu berichten, sowie der Strassätze bei Nichterfüllung dieser Verpflich¬
tungen innerhalb der im Art. 404 des bürgerlichen Gesetzbuches gezogenen
Grenzen;

der Bestimmungen über die Fürsorge für Kriegswaisen nach Italienern,
welche sich im Auslande aufhielten und unter der Voraussetzung, daß die Waisen¬
kinder selbst sich im Auslande befinden.

Druck von A. Haase, k. u. k. Hosbnchdrucker, Prag Annahof.
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